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Geschichtliche Entwicklung des Abschiebungshaftvollzugs 
am Flughafen München

Synergieeffekte nutzen > 05.06.2018: Ministerrat beschließt  
 Bayerischen Asylplan: u. a. mit dem  
 Ziel, weitere Abschiebungshaft- 
 plätze in Bayern zu schaffen

 > Einrichtung einer Projektgruppe unter  
 Federführung des StMI zur Schaffung  
 weiterer Abschiebungshaftplätze am  
 Flughafen München

 > 03.09.2018: bauliche Fertigstellung  
 der Abschiebungshafteinrichtung am  
 Flughafen München (Interim I)

 > 10.09.2018: Beginn des Anlauf- 
 betriebs

 > 27.01.2019: Übergang in die Betriebs- 
 phase

 > Entfall der Mietkosten durch Ankauf  
 der Einrichtung 

 > Kosteneinsparung bei externen   
 Dienstleistern (Sicherheitsdienst,  
 medizinische Betreuung, Catering,  
 Hausmeister, Reinigung) durch  
 Zusammenlegung von Transit- und  
 Abschiebungshafteinrichtung

 > Durchgehende Verfügbarkeit  
 staatlichen Personals auch im Bereich  
 der Transiteinrichtung

 > Teilweise Kapazitätsausweitung von  
 Abschiebungshaft- auf Transitein- 
 richtigung bei Bedarf möglich

 > 23.12.2019: vorübergehende  
 Schließung (Umbau zu Interim II)

 > 02.03.2020: Inbetriebnahme  
 Interim II

 > August 2020: Baubeginn kTA
 > Übereinkunft mit Regierung von  

 Oberbayern: Zusammenlegung des  
 Neubaus der Abschiebungshaftein- 
 richtung und der Transiteinrichtung  
 mit gleichzeitigiger Betriebsübernahme  
 der Transiteinrichtung durch das  
 Landesamt für Asyl und Rück- 
 führungen 

 > IV. Quartal 2021: Inbetriebnahme kTA  
 als bundesweit einmalige Kombi- 
 einrichtung mit Modellcharakter

 > Verbesserte Sicherungslage durch  
 Festbau und damit verbundene  
 Kostenersparnis beim Sicherheits- 
 personal

 > Drehkreuzfunktion durch Standort am  
 Flughafen München:

• Reduzierung und Verkürzung   
 der Transportwege
• Nutzung der vorhandenen   
 Infrastruktur und der Institutionen  
 am Flughafen möglich (Feuerwehr,  
 Notarzt, Landes- und Bundes- 
 polizei)

   Zahlen, Daten, Fakten zur kTA

    Größe des Baugrundstücks

    Brutto-Grundfläche (BGF)

    Kapazität

     Lage

    2.415 m²

    1.710 m²

grds. 20 Abschiebungshaftplätze  
(16 Einzelhaftplätze; 2 Doppelhafträume)  

und 29 Plätze Transiteinrichtung  
(Wohnräume zur gemeinsamen und einzelnen 

Unterbringung; Familienzimmer)

Nordwestlicher Bereich des 
Flughafens München

Der AHE-Anteil an der BGF beträgt 994,7 m² (58%),
der Transiteinrichtungsanteil an der BGF 714,9 m² (42%)


